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SpiFa: GKV-AMVSG   

 

Berlin, 15. Dezember 2016 – Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. 
(SpiFa) unterstützt die Stellungnahme des BNHO zum Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der GKV (GKV-
AMVSG) bezüglich einer möglichen Versorgungseinschränkung für Krebspati-
enten bei Medikamenten ohne belegtem Zusatznutzen. 

 

„Wir befürworten ganz klar das gesetzgeberische Ziel des GKV-AMVSG, nämlich die 
langfristige Sicherstellung einer Versorgung der Patienten mit hochwertigen und in-
novativen Arzneimitteln mit einer dauerhaften Finanzierbarkeit unseres Gesund-
heitswesens in Einklang zu bringen“, so Lars F. Lindemann, Hauptgeschäftsführer 
des Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa). Jedoch enthält es Rege-
lungen, die genau dies nicht absichern. 
 
Der Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutsch-
land e.V. (BNHO), der für seine Krebspatienten auf Arzneimittelinnovationen im Be-
reich Hämatologie und Onkologie angewiesen ist, weist zu Recht darauf hin, dass 
Versorgungseinschränkungen, die der Gemeinsame Bundesausschuss bei nicht be-
legtem Zusatznutzen festlegen kann, die Therapieoptionen der behandelnden Ärzte 
ohne Not einschränkt. Selbstverständlich ist nichts dagegen einzuwenden, in der 
Regel vorrangig die zweckmäßige Vergleichstherapie einzusetzen. Es muss aber 
therapeutische Alternativen geben, falls die vorrangig einzusetzende Therapie für 
einen bestimmten Patienten nicht geeignet ist. Gerade in der Onkologie sind Thera-
pieanpassungen die Regel. „Wir unterstützen deshalb die Forderung des BNHO an 
den Gesetzgeber darauf zu achten, dass Versorgungsbeschränkungen die Ausnah-
me bleiben müssen.“ 
 
Darüber hinaus sollte bei der Gesetzesformulierung darauf geachtet werden, dass 
das neue Arztinformationssystem nicht durch Wirtschaftlichkeitsregelungen das Ver-
ordnungsverhalten der Ärzte beeinflusst. Ebenso sollte der behandelnde Arzt die 
Gewissheit haben, dass der Erstattungsbetrag als wirtschaftlicher Preis festzulegen 
ist, auch wenn er künftig vertraulich behandelt wird.  
 
Dazu Prof. Dr. Stephan Schmitz, Vorsitzender des BNHO: „Der Gesetzgeber sollte 
die gestrige Expertenanhörung im Gesundheitsausschuss zum Anlass nehmen, die 
Schwachstellen, die das Gesetz – bei aller Notwendigkeit der Ausschöpfung von 
Wirtschaftlichkeitsreserven – aufweist, zu beseitigen und die Qualität der Arzneimit-
telversorgung in den Fokus zu stellen.“ 
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verbände. Das Ziel des SpiFa ist die Darstellung der übergeordneten Interessen der Fachärzte in Pra-
xis und Klinik sowie deren politische Durchsetzung auf Bundes- und auch auf Landesebene.  
Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands (SpiFa) setzt sich für die berufspolitischen Interessen 
der niedergelassenen und in der Klinik tätigen Fachärzte ein.  
 
www.sanakey.de 
Die Sanakey GmbH ist Trägerin des gesellschafts- und gesundheitspolitischen Think-Tanks des Spit-
zenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa). 
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